
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         26.04.2023 
Geschäftsbereich Bildung und Soziales 
 
 
 
Sitzung des Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschusses am 13.04.2023 
Beschlusskontrolle zur mündlichen Anfrage der Stadträtin Frau Dr. Brock-Harder 
Betreff: Anfrage zu Frühe Hilfen Bundesmittel 
TOP: Ö 8.2 
 
 
Fragestellung: 
 
Frau Dr. Brock-Harder fragte, ob die angedachten 56 Mio. Euro, die vom Bundesministerium 
für die Frühen Hilfen wohl beschlossen wurden, auch in der Stadt Halle ankommen und welche 
Voraussetzungen es dafür gibt, um Mittel erhalten zu können. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Mit Schreiben vom 18.11.2022 informierte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung: 
 
"Die Aktualisierung der Daten der Bundesmittel Frühe Hilfen erfolgte nunmehr durch das 
Ministerium erstmals, in dem die Daten aus dem Jahr 2019 herangezogen wurden. Der 
Verteilschlüssel (für die 33,3 % der Mittel) wiederum setzt sich aus drei Bestandteilen 
zusammen: den Quoten des Königsteiner Schlüssels, der Anzahl der Bevölkerung der unter 
3-Jährigen sowie der Anzahl der Bevölkerung der unter 3-Jährigen im SGB II Bezug. Diese 
aktualisierte Datengrundlage gilt für 3 Jahre. (Anlage 1)  
Bedingt durch die in Sachsen-Anhalt geringere Geburtenentwicklung der vergangenen Jahre 
im Verhältnis zum bundesweiten Trend, stehen Sachsen-Anhalt ab 2023 weniger Bundesmittel 
zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Mit Ausnahme der kreisfreien Stadt Halle 
(Saale) erhalten somit auch alle Gebietskörperschaften ab dem Jahr 2023 weniger Mittel aus 
der Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen für Angebote der Frühen Hilfen." 
 
Die Stadt Halle (Saale) erhält somit 1,75 % (3.022 Euro) mehr für die Finanzierung der Frühen 
Hilfen. (Anlage 2) 
 
Eine weitreichendere Information liegt gegenwärtig dem FB Gesundheit nicht vor. 
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 
 
 

 
Anlagen: 
Anlage 1 – Aufteilung der Mittel …. (Verteilerschlüssel) 
Anlage 2 – Verteilung der Bundesmittel Frühe Hilfen in S-A ab 2023 

 






